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Beschluss zu VO/GV03/2015-0352
(Beratungsergebnis der Vorlage im entscheidenden Gremium)

Beratung und Beschlussfassung zur Änderung der Postleitzahl und 
des Straßennamens für den Ortsteil Neu Stieten

Übersicht zur Beratung:

10.09.2015 Groß Stieten SI/03/GV03-76 geändert beschlossen

Beschluss:

10.09.2015 Gemeindevertretung Groß Stieten
SI/03/GV03-76 Sitzung der Gemeindevertretung Groß Stieten
Die Mitglieder der Gemeindevertretung erörtern die Notwendigkeit der Änderung der PLZ 
und des Straßennamens. Als Straßenname wird „Kastanienallee“ vorgeschlagen. 

Für das Hinweisschild gibt es folgenden Hinweis:
Unter dem Straßennamen „Kastanienallee“ sind die Hausnummern 1 bis 2 anzubringen. 
Darüber hinaus wird festgelegt, dass das Sportlerheim die Hausnummer 1 bekommt und die 
Familie Lehnert die Hausnummer 2. 

Des Weiteren ist zu prüfen, ob im „Siedlungsring“, 2. Stichstraße, nicht auch die 
Hausnummern unter dem Straßenschild angebracht werden können. 

Beschluss:
Die Gemeindevertretung Groß Stieten beschließt die Änderung der Postleitzahl des Ortsteils 
Neu Stieten von 23966 auf die einheitliche Postleitzahl 23972 wie die Gemeinde Groß 
Stieten.

Die Gemeinde Groß Stieten beschließt für die kommunale Straße von der B 106 bis zum 
Flurstück 19/4, Flur 1, Gemarkung Neu Stieten den Straßennamen „Kastanienallee“.

Abstimmungsergebnis:
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums: 7
davon besetzte Mandate: 7
davon Anwesende: 6
Ja- Stimmen: 6
Nein- Stimmen: -
Stimmenthaltungen: -
Befangenheit nach § 24 KV M-V: -

Woitkowitz
Bürgermeister 
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